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I. EINLEITUNG

Der Ausschuss der Stindigen Vertreter hat am 18. September 2019 bestitigt, dass der Rat den

Standpunkt des Europdischen Parlaments billigen wird, wenn das Europédische Parlament der
Anwendung des Dringlichkeitsverfahrens zustimmt und den Kommissionsvorschlag ohne

Anderungen annimmt.

Am 10. Oktober 2019 hat das Plenum den Antrag des Ausschusses fiir Verkehr und Tourismus

angenommen, gemal Artikel 163 (Dringlichkeitsverfahren) zu verfahren.
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II. ABSTIMMUNG

Das Parlament hat am 22. Oktober 2019 seinen Standpunkt in erster Lesung festgelegt und dabei
den Kommissionsvorschlag ohne Anderungen’ iibernommen. Dieser Standpunkt ist in der

legislativen EntschlieBung enthalten.

Folglich diirfte der Rat in der Lage sein, den Standpunkt des Europdischen Parlaments (siche

Anlage) zu billigen und damit die erste Lesung fiir beide Organe zum Abschluss zu bringen.

Der Gesetzgebungsakt wiirde anschliefend in der Fassung des Standpunkts des Europdischen

Parlaments erlassen.

Wegen der Dringlichkeit, die sich aus dem Austritt des Vereinigten Konigreichs aus der
Européischen Union ergibt, wurde aus Verfahrensgriinden ein neuer Erwédgungsgrund zur
Erlduterung der Ausnahme von der Achtwochenfrist fiir die Konsultation der nationalen
Parlamente hinzugefiigt.
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ANLAGE
(22.10.2019)

Geltungsdauer der Verordnung (EU) 2019/501 und der Verordnung (EU)
2019/502 ***]

Legislative EntschliefBung des Europiischen Parlaments vom 22. Oktober 2019 zu dem
Vorschlag fiir eine Verordnung des Europiischen Parlaments und des Rates zur
Anderung der Geltungsdauer der Verordnungen (EU) 2019/501 und (EU) 2019/502
(COM(2019)0396 — C9 0108/2019 — 2019/0179(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europdische Parlament,

— unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Européische Parlament und

den Rat (COM(2019)0396),

— gestiitzt auf Artikel 294 Absatz 2, Artikel 91 Absatz 1 und Artikel 100 Absatz 2 des
Vertrags tiber die Arbeitsweise der Europdischen Union, auf deren Grundlage ihm der

Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C9-0108/2019),

- gestiitzt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Européischen

Union,

— unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europdischen Wirtschafts- und

Sozialausschusses vom 25. September 20191,

— nach Anhorung des Ausschusses der Regionen,

— gestiitzt auf Artikel 59 und Artikel 163 seiner Geschéftsordnung,

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ithren Vorschlag ersetzt,

entscheidend dndert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu édndern;

1 Noch nicht im Amtsblatt verdffentlicht.
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3.  Dbeauftragt seinen Préasidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu libermitteln.
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Standpunkt des Europiischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 22. Oktober 2019 im

Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europiischen Parlaments und des
Rates zur Anderung der Geltungsdauer der Verordnungen (EU) 2019/501 und (EU) 2019/502

(Text von Bedeutung fiir den EWR)

DAS EUROPAISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestiitzt auf den Vertrag iiber die Arbeitsweise der Européischen Union, insbesondere auf die

Artikel 91 Absatz 1 und Artikel 100 Absatz 2,

auf Vorschlag der Européischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,
nach Stellungnahme des Europiischen Wirtschafts- und Sozialausschusses?,

nach Anhorung des Ausschusses der Regionen,

gemiB dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren®,

3 Stellungnahme vom 25. September 2019 (noch nicht im Amtsblatt verdffentlicht).

4 Standpunkt des Europdischen Parlaments vom 22. Oktober 2019.
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in Erwégung nachstehender Griinde:

(1

2)

Am 29. Mirz 2017 hat das Vereinigte Konigreich GroBbritannien und Nordirland (im
Folgenden das ,,Vereinigte Konigreich®) gemif Artikel 50 des Vertrags tiber die
Europiische Union (EUV) seine Absicht mitgeteilt, aus der Union auszutreten. Ab dem Tag
des Inkrafttretens eines Austrittsabkommens oder andernfalls zwei Jahre nach dieser
Mitteilung finden die Vertrage auf das Vereinigte Konigreich keine Anwendung mehr, es sei
denn, der Europdische Rat beschlie3t im Einvernehmen mit dem Vereinigten Konigreich

einstimmig, diese Frist zu verldngern.

Zur Vorbereitung auf die Moglichkeit eines Austritts des Vereinigten Konigreichs aus der
Union am 30. Mérz 2019 ohne Abkommen wurden am 25. Mirz 2019 die Verordnung (EU)
2019/501 des Europiischen Parlaments und des Rates, die darauf abzielt, die grundlegende
Konnektivitdt im Giiter- und Personenkraftverkehr zwischen der Union und dem
Vereinigten Konigreich zu gewéhrleisten, und die Verordnung (EU) 2019/502 des
Europiischen Parlaments und des Rates®, die darauf abzielt, die grundlegende Konnektivitit
im Luftverkehr zwischen der Union und dem Vereinigten Konigreich zu gewihrleisten,

angenommen.

Verordnung (EU) 2019/501 des Européischen Parlaments und des Rates vom 25. Mérz
2019 iiber gemeinsame Regeln zur Gewihrleistung der grundlegenden Konnektivitdt im
Giter- und Personenkraftverkehr im Hinblick auf den Austritt des Vereinigten Konigreichs
GroB3britannien und Nordirland aus der Union (ABI. L 851 vom 27.3.2019, S. 39).
Verordnung (EU) 2019/502 des Européischen Parlaments und des Rates vom 25. Mérz
2019 iiber gemeinsame Vorschriften zur Gewihrleistung der grundlegenden Konnektivitét
im Luftverkehr im Hinblick auf den Austritt des Vereinigten Konigreichs Grof3britannien
und Nordirland aus der Union (ABI. L 851 vom 27.3.2019, S. 49).
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)

“4)

Nach seiner Zustimmung zu einer ersten Verldngerung am 22. Mérz 2019 hatte der

Europiische Rat am 11. April 2019 den Beschluss (EU) 2019/5847 erlassen, in dem er sich

auf einen weiteren Antrag des Vereinigten Konigreichs hin bereit erkldrte, den in Artikel 50

Absatz 3 EUV vorgesehenen Zeitraum bis zum 31. Oktober 2019 zu verldngern. Sollte bis

zu dem Tag, , an dem die Vertrdage auf das Vereinigte Konigreich keine Anwendung mehr
finden, kein mit dem Vereinigten Konigreich geschlossenes Austrittsabkommen in Kraft
getreten sein oder der Européische Rat im Einvernehmen mit dem Vereinigten Konigreich
einstimmig beschlieBen, die gemal Artikel 50 Absatz 3 EUV vorgesehene Frist ein drittes
Mal zu verldngern, wird die gemél Artikel 50 Absatz 3 EUV vorgesehene Frist am 31.
Oktober 2019 enden.

Die Geltungsdauer der Verordnung (EU) 2019/501 endet am 31. Dezember 2019, und die
Geltungsdauer der Verordnung (EU) 2019/502 am 30. Mérz 2020. Um den Auswirkungen
der Verlangerung der in Artikel 50 Absatz 3 EUV vorgesehenen Frist um sieben Monate
Rechnung zu tragen, sollte die Geltungsdauer der oben genannten Verordnungen ebenfalls
verldngert werden; dabei sollten die wesentlichen Grundsétze fiir Notfallmanahmen und

die urspriinglich dafiir vorgesehenen Zeitraume beriicksichtigt werden.

Beschluss (EU) 2019/584 des Europdischen Rates, im Einvernehmen mit dem Vereinigten
Konigreich gefasst, vom 11. April 2019 zur Verldngerung der Frist nach Artikel 50
Absatz 3 EUV (ABIL. L 101 vom 11.4.2019, S. 1).
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(%) Da die in Artikel 50 Absatz 3 EUV vorgesehene Frist um sieben Monate verldngert wurde,
sollte die Geltungsdauer der Verordnung (EU) 2019/501 um sieben Monate bis zum 31. Juli
2020 ebenfalls verlédngert werden, um den urspriinglich vorgesehenen Anwendungszeitraum
von neun Monaten ab dem Austritt des Vereinigten Konigreichs aus der Union zu erhalten
und sicherzustellen, dass das mit der Geltungsdauer verbundene Ziel der genannten
Verordnung, namlich die voriibergehenden Gewéhrleistung der Konnektivitét im
Stralenverkehr nach dem Austritt des Vereinigten Konigreichs aus der Union, erreicht wird.

(6) Es muss sichergestellt werden, dass das Aufnehmen oder Absetzen von Fahrgésten im
irischen Grenzgebiet im Rahmen des grenziiberschreitenden Linienverkehrs und von
Sonderformen des Linienverkehrs zwischen Irland und Nordirland fiir denselben Zeitraum
von sechs Monaten wie urspriinglich vorgesehen mdglich ist. Daher sollte das in Artikel 2
Nummer 3 Buchstabe d der Verordnung (EU) 2019/501 genannte Enddatum durch die
Angabe eines Zeitraums von sechs Monaten ab dem Geltungsbeginn der genannten
Verordnung ersetzt werden.
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(7) Um sicherzustellen, dass das Aufnehmen oder Absetzen von Fahrgisten im irischen
Grenzgebiet im Rahmen des grenziiberschreitenden Linienverkehrs und von Sonderformen
des Linienverkehrs zwischen Irland und Nordirland weiter moglich ist, sollte auch die
Giiltigkeit der in Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2019/501 genannten
Genehmigungen von Personenkraftverkehrsunternehmern aus dem Vereinigten Konigreich

an das neue Ende der Geltungsdauer der genannten Verordnung gekniipft werden.

(8)  Die Frist fiir die Ausiibung der in Artikel 11 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/501
genannten iibertragenen Befugnisse sollte an das neue Ende der Geltungsdauer der

genannten Verordnung gekniipft werden.
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)

(10)

Da die gemal3 Artikel 50 Absatz 3 EUV vorgesehene Frist um sieben Monate verldngert
wurde, wiirde die Verordnung (EU) 2019/502 — wenn ihre Geltungsdauer ohne Anpassung
am 30. Mirz 2020 endete — weniger als halb so lang gelten wie urspriinglich vorgesehen.
Dadurch wiirde der Zeitraum, in dem Luftfahrtunternehmen aus dem Vereinigten
Konigreich Fliige in die Union durchfiihren kénnen, erheblich verkiirzt. Daher sollte die
Geltungsdauer der Verordnung (EU) 2019/502 um sieben Monate verldngert werden, damit
sie flir einen ebenso langen Zeitraum gilt wie urspriinglich vorgesehen. Um mit dem letzten
Tag der IATA-Sommerflugplanperiode 2020 {ibereinzustimmen, sollte die Geltungsdauer
der Verordnung (EU) 2019/502 spitestens am 24. Oktober 2020 enden.

Wegen der Dringlichkeit, die sich aus dem Austritt des Vereinigten Konigreichs aus der
Europdischen Union ergibt, ist es angezeigt, eine Ausnahme von der Achtwochenfrist nach
Artikel 4 des dem Vertrag tiber die Européische Union, dem Vertrag tiber die Arbeitsweise
der Europdischen Union und dem Vertrag zur Griindung der Européischen
Atomgemeinschaft beigefiigten Protokolls Nr. 1 {iber die Rolle der nationalen Parlamente in

der Europédischen Union vorzusehen.
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(11) Diese Verordnung sollte aus Griinden der Dringlichkeit am Tag nach ihrer Verdffentlichung
im Amtsblatt der Europdischen Union in Kraft treten und ab dem Tag gelten, an dem die
Vertrage gemil Artikel 50 Absatz 3 EUV keine Anwendung mehr auf das Vereinigte
Konigreich finden. Sie sollte jedoch nicht gelten, sofern bis zu diesem Zeitpunkt ein mit
dem Vereinigten Konigreich gemil3 Artikel 50 Absatz 2 EUV geschlossenes

Austrittsabkommen in Kraft getreten ist —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
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Artikel 1
Anderungen der Verordnung (EU) 2019/501

Die Verordnung (EU) 2019/501 wird wie folgt gedndert:

1. Artikel 2 Nummer 3 Buchstabe d erhélt folgende Fassung:

,»d) das Aufnehmen oder Absetzen von Fahrgisten im irischen Grenzgebiet im Rahmen

des grenziiberschreitenden Linienverkehrs und von Sonderformen des
Linienverkehrs zwischen Irland und Nordirland fiir einen Zeitraum von sechs

Monaten ab dem Geltungsbeginn dieser Verordnung geméif Artikel 12 Absatz 2.

2. Artikel 4 Absatz 3 erhilt folgende Fassung:

»(3) Die nach Absatz 2 dieses Artikels weiterhin giiltigen Genehmigungen kdnnen

vorbehaltlich der Vorschriften und Verfahren gemif den Artikeln 6 bis 11 der
Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 bis hochstens 31. Juli 2020 weiter fiir die in
Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Zwecke verwendet werden, wenn sie
zu denselben Bedingungen erneuert oder lediglich hinsichtlich Haltestellen,

Fahrpreisen oder Fahrpldanen gedndert wurden.*
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3. Artikel 11 Absatz 1 erhélt folgende Fassung:

,»(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemal Artikel 7 Absatz 2 und
Artikel 8 Absatz 2 wird der Kommission bis zum 31. Juli 2020 {ibertragen.*

4. Artikel 12 Absatz 4 erhélt folgende Fassung:
,Die Geltungsdauer dieser Verordnung endet am 31. Juli 2020.

Artikel 2
Anderung der Verordnung (EU) 2019/502

Artikel 16 Absatz 4 Buchstabe b erhélt folgende Fassung:

,b) dem 24. Oktober 2020.*
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Artikel 3

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union

in Kraft.

Sie gilt ab dem Tag, an dem die Vertrige geméll Artikel 50 Absatz 3 EUV auf das Vereinigte

Konigreich keine Anwendung mehr finden.

Diese Verordnung gilt jedoch nicht, wenn bis zu dem Tag, ab dem die Vertrdge auf das Vereinigte
Koénigreich keine Anwendung mehr finden, ein mit dem Vereinigten Konigreich gemdl3 Artikel 50

Absatz 2 EUV geschlossenes Austrittsabkommen in Kraft getreten ist.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
Geschehen zu ...

Im Namen des Europdischen Parlaments  Im Namen des Rates

Der Prdsident Der Prdsident

13241/19 eh/DS/ar

GIP.2 DE

14



	I. EINLEITUNG
	Geltungsdauer der Verordnung (EU) 2019/501 und der Verordnung (EU) 2019/502 ***I
	Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 22. Oktober 2019 zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Geltungsdauer der Verordnungen (EU) 2019/501 und (EU) 2019/502 (COM(2019)0396 – ...
	(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)



		2019-11-06T11:33:19+0000
	 Guarantee of Integrity and Authenticity


	



